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SATZUNGSGEGENÜBERSTELLUNG 
 
 
 
 

bisherige Fassung neue Fassung 

 

21. Allgemeines 

 

 

21. Allgemeines 

 

 

21.2. Die Hauptversammlung wird am Sitz der Gesellschaft 

oder einer ihrer inländischen Zweigniederlassungen 

oder an einem Ort, an dem ein österreichischer 

öffentlicher Notar seinen Amtssitz hat, abgehalten.  

  

  

 

21.2 Die Hauptversammlung wird am Sitz der Gesellschaft 

oder einer ihrer inländischen Zweigniederlassungen 

oder an einem Ort, an dem die Gesellschaft eine 

Betriebsstätte hat, oder an einem Ort, an dem ein 

österreichischer öffentlicher Notar seinen Amtssitz hat, 

abgehalten. 

 


